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(54) Verfahren zur Herstellung von Informationsträgern, z.B. von Karten, und Einrichtung zur
Durchführung

(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstel-
lung von Informationsträgern (11), z.B. von Karten, die
mittels einer Transporteinrichtung (12) vorwärts und an
mindestens einer zur Bearbeitung auf einer Fläche (16),
z.B. auf der Oberfläche, dienenden Bearbeitungseinheit

(20) vorbeibewegt werden. Die Informationsträger (11)
werden auf einer Fläche (16) derart behandelt, dass die-
se Fläche (16) beim späteren Bedrucken mit Tinte gut
benetzt wird und ein gutes, scharfes Druckbild entsteht
(Fig. 1).
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren
zur Herstellung von Informationsträgern, z.B. von Kar-
ten, der im übrigen im Oberbegriff des Anspruchs 1 ge-
nannten Art.
[0002] Bei derartigen Verfahren wird angestrebt, dass
beim Bedrucken einer Fläche der Informationsträger ein
möglichst scharfes und sauberes Druckbild erzeugt
wird. Außerdem wird eine große Leistung z.B. mit einem
Durchsatz von etwa 40.000 bis 50.000 Informationsträ-
gern pro Stunde, angestrebt. Bei allem soll die Behand-
lung der Informationsträger in hohem Maße störungsfrei
und zuverlässig, dabei mit reproduzierbarer Qualität, er-
folgen, wobei zugleich der dafür erforderliche Aufwand
so gering wie möglich sein soll.
[0003] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
Verfahren der eingangs genannten Art so zu gestalten,
dass ein möglichst scharfes und sauberes Druckbild er-
zeugt wird und zudem auch bei großer Transportlei-
stung und großem Durchsatz eine zuverlässige, stö-
rungsfreie Bearbeitung beim Transport der Informati-
onsträger gewährleistet ist.
[0004] Die Aufgabe ist bei einem Verfahren der ein-
gangs genannten Art gemäß der Erfindung durch die
Merkmale im Anspruch 1 gelöst. Vorteilhafte weitere Er-
findungsmerkmale und Ausgestaltungen dazu ergeben
sich aus den Ansprüchen 2 bis 11. Durch diese Behand-
lung der zu bedruckenden Flächen der Informationsträ-
ger wird ein gutes und scharfes Druckbild erreicht unter
gleichzeitiger Vermeidung etwaiger Störungen. Die die-
ser Behandlung dienende Verfahrensstufe kann eine ei-
genständige Stufe im Verfolg der Herstellung von Infor-
mationsträgern sein. Sie kann statt dessen aber auch
eine Behandlungsstufe sein, der weitere Behandlungs-
stufen folgen, die z.B. darauf abgestellt sind. Ferner
kann diese Verfahrensstufe auch mit irgendeinem Vor-
gang zusammengefasst sein, z.B. bereits bei der Zufuhr
der Informationsträger erfolgen.
[0005] Eine andere vorteilhafte Erfindungslösung er-
gibt sich aus Anspruch 12 mit weiteren vorteilhaften Er-
findungsmerkmalen dazu gemäß den Ansprüchen 13
bis 20. Das Bedrucken der Informationsträger mit Tinte
in dieser Weise kann eine eigenständige Bearbeitungs-
stufe sein oder auch gleichermaßen eine weitere Bear-
beitungsstufe, die z.B. auf diejenige der Behandlung
folgt. Aufgrund dieser Behandlung des Bedruckens mit
Tinte insbesondere nach dem DoD-Verfahren wird zu-
verlässig ein sauberes und scharfes Druckbild erreicht.
[0006] Eine weitere eigenständige Erfindungslösung
ergibt sich aus Anspruch 21 und unabhängig davon aus
Anspruch 22, wodurch in besonders einfacher und zu-
verlässiger Weise der Transport der Informationsträger
erreicht wird. Vorteilhafte Weiterbildungen hierzu erge-
ben sich aus den Ansprüchen 23 bis 27.
[0007] Weitere vorteilhafte Erfindungsmaßnahmen
ergeben sich aus Anspruch 28 und/oder Anspruch 29
mit weiteren Ausgestaltungen gemäß den Ansprüchen

30 bis 36. Auf diese Weise wird das erzielbare Druckbild
noch verbessert.
[0008] Eine weitere eigenständige Maßnahme ge-
mäß der Erfindung enthält Anspruch 37 mit einer vor-
teilhaften Ausgestaltung gemäß Anspruch 38. Dadurch
ist eine zuverlässige Trocknung bzw. Härtung der beim
Bedrucken verwendeten Tinte erreicht.
[0009] Gegenstand der Erfindung ist ferner eine Ein-
richtung zur Herstellung von Informationsträgern, z.B.
von Karten, mit den Merkmalen im Anspruch 39. Eine
solche Einrichtung kann zur Durchführung des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens dienen. Weitere vorteilhafte
Erfindungsmerkmale und Ausgestaltungen dazu ent-
halten die Ansprüche 40 bis 51.
[0010] Weitere Einzelheiten und Vorteile der Erfin-
dung ergeben sich aus der nachfolgenden Beschrei-
bung, auf die zur Vermeidung unnötiger Wiederholun-
gen verwiesen wird.
[0011] Der vollständige Wortlaut der Ansprüche ist
vorstehend allein zur Vermeidung unnötiger Wiederho-
lungen nicht wiedergegeben, sondern statt dessen le-
diglich durch Hinweise auf die Ansprüche darauf Bezug
genommen, wodurch jedoch alle diese Anspruchsmerk-
male als an dieser Stelle ausdrücklich und erfindungs-
wesentlich offenbart zu gelten haben. Dabei sind alle in
der vorstehenden und folgenden Beschreibung erwähn-
ten Merkmale sowie auch die allein aus der Zeichnung
entnehmbaren Merkmale weitere Bestandteile der Er-
findung, auch wenn sie nicht besonders hervorgehoben
und insbesondere nicht in den Ansprüchen erwähnt
sind.
[0012] Die Erfindung ist nachfolgend anhand von in
den Zeichnungen gezeigten Ausführungsbeispielen nä-
her erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 eine schematische Seitenansicht einer
Einrichtung zur Herstellung von Infor-
mationsträgern,

Fig. 2 eine schematische Seitenansicht der
Einzelheit II in Fig. 1 in demgegenüber
größerem Maßstab,

Fig. 3 und 4 eine schematische Draufsicht von Tei-
len des Anfangsbereichs III bzw. des
Endbereichs IV in Fig. 2,

Fig. 5 einen schematischen Schnitt entlang
der Linie V - V in Fig. 3,

Fig. 6 eine schematische Darstellung mit Sei-
tenansicht einer Bearbeitungseinheit
zur direkten Geschwindigkeitsmessung
der Einrichtung in Fig. 1.

[0013] In den Zeichnungen ist schematisch eine Ein-
richtung 10 zur Herstellung von beliebigen Informations-
trägern 11 gezeigt, die aus verschiedenen Materialien,
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z.B. Textilien, Papier, Kunststoff, Holz, Metall od.dgl. be-
stehen können. Diese Informationsträger 11 können
aus flexiblem Material bestehen, und dabei z.B. auch in
Form von Rollen oder Bögen vorliegen. Vorteilhaft kann
es sein, wenn die Informationsträger 11 einigermaßen
derart biegesteif sind, dass diese mittels zumindest ei-
ner Transporteinrichtung 12 zwischen zumindest einsei-
tigen oder beidseitigen Führungen 13 und 14 in einer
Transportrichtung gemäß Pfeil 15 vorwärts bewegt, und
zwar vorwärts geschoben, werden können. Bei diesen
Informationsträgern 11 handelt es sich insbesondere
um Karten, und hierbei um jede beliebige Art von Kar-
ten, z.B. Kreditkarten, Telefonkarten, Kundenkarten,
Scheckkarten od. dgl. mit irgendwelchen Informationen
versehbare Karten. Diese Informationsträger 11 werden
mittels der Einrichtung 10 in der Weise bearbeitet, dass
diese auf einer Fläche 16, z.B. auf der Oberfläche, be-
arbeitet werden. Diese Bearbeitung kann in mehreren
hintereinander folgenden Bearbeitungsstufen gesche-
hen, wobei die Informationsträger 11 an einzelnen fest-
stehenden Bearbeitungseinheiten vorbei bewegt wer-
den. Statt dessen kann die Bearbeitung der Informati-
onsträger 11 auch lediglich in einer Bearbeitungsstufe
und hierbei nur mittels zumindest einer Bearbeitungs-
einheit erfolgen.
[0014] Beim gezeigten Ausführungsbeispiel weist die
Einrichtung 10 für die Behandlung der Fläche 16, ins-
besondere Oberfläche, der einzelnen Informationsträ-
ger 11 zumindest eine in Fig. 1 schematisch angedeu-
tete Bearbeitungseinheit 20 für die Behandlung der Flä-
che 16 zur Steigerung der Benetzbarkeit mit Tinte und/
oder mindestens eine weitere Bearbeitungseinheit 30
zum Bedrucken mit Tinte, insbesondere nach dem
DoD-Verfahren (Drop on Demand-Verfahren), und/oder
mindestens eine Bearbeitungseinheit 40 zum Trocknen
oder Aushärten der Tinte auf. Weist die Einrichtung ent-
sprechend dem gezeigten Ausführungsbeispiel sowohl
die mindestens eine Bearbeitungseinheit 20 als auch
die mindestens eine Bearbeitungseinheit 30 auf, so ist
die zur Behandlung dienende mindestens eine Bearbei-
tungseinheit 20 entlang des Transportweges gemäß
Pfeil 15 z.B. vor der mindestens einen Bearbeitungsein-
heit 30 zum Bedrucken angeordnet. Weist die Einrich-
tung 10 entsprechend dem gezeigten Ausführungsbei-
spiel die beiden Bearbeitungseinheiten 30 und 40 auf,
so ist die mindestens eine zum Trocknen bzw. Aushär-
ten der Tinte dienende Bearbeitungseinheit 40 entlang
dem Transportweg gemäß Pfeil 15 z.B. nach der min-
destens einen Bearbeitungseinheit 30 zum Bedrucken
angeordnet.
[0015] Die Einrichtung 10 weist ferner einen zu Be-
ginn angeordneten, lediglich schematisch angedeute-
ten Anleger 17 auf, in dem die Informationsträger 11 ein-
gelegt und gestapelt sind und aus dem die Informations-
träger 11 nacheinander von unten dem Stapel entnom-
men und der Transporteinrichtung 12 übergeben und
von letzterer durch die Einrichtung 10 hindurch trans-
portiert werden. Die Einrichtung 10 wird von mindestens

einer Steuereinrichtung 18 gesteuert, die die Steuerung
der einzelnen Bearbeitungseinheiten und sonstigen
Elemente bewirkt und sämtliche Informationen und Da-
ten liefert, die für die Herstellung der Informationsträger
11 in üblicher Weise erforderlich sind.
[0016] Bei einem nicht gezeigten, vorteilhaften Aus-
führungsbeispiel kann die mindestens eine Bearbei-
tungseinheit 20 im Anleger 17 enthalten oder diesem
auch vorgeschaltet sein.
[0017] Beim gezeigten Ausführungsbeispiel weist die
zum Bedrucken dienende mindestens eine Bearbei-
tungseinheit 30 eine oder mehrere, z.B. längs des
Transportweges gemäß Pfeil 15 beabstandete, Druck-
köpfe 31, 32, insbesondere DoD-Druckköpfe, auf.
[0018] Die Einrichtung 10 kann ferner mindestens ei-
ne weitere Bearbeitungseinrichtung 50 zur berührungs-
losen direkten Geschwindigkeitsermittlung der Informa-
tionsträger 11 aufweisen, die z.B. der Bearbeitungsein-
heit 30 zum Bedrucken zugeordnet ist und mittels der
eine Ermittlung der Geschwindigkeit der transportierten
Informationsträger 11 erfolgen kann, und dies insbeson-
dere z.B. nach dem Differenzdopplerprinzip.
[0019] Bevor Einzelheiten des Herstellungsverfah-
rens erläutert werden, ist insbesondere anhand Fig. 3
bis 5 die Transporteinrichtung 12 näher erläutert, die
hier statt einer einseitigen beidseitige Führungen 13 und
14 aufweist, die im wesentlichen parallel zueinander
und mit derart ausreichendem Abstand voneinander
verlaufen, dass dazwischen die einzelnen Informations-
träger 11 aufgenommen, gegen Abheben nach oben
und Herunterfallen nach unten gesichert gehalten und
in Transportrichtung gemäß Pfeil 15 nacheinander vor-
wärts bewegt werden können. Die Führungen 13 und
14 weisen jeweils z.B. einem liegenden U entsprechen-
de Längsnuten 19, 21 auf, zwischen denen die Informa-
tionsträger 11 an ihren beiden etwa parallel zur Trans-
portrichtung gemäß Pfeil 15 verlaufenden Seiten ver-
schiebbar geführt sind. Die Transporteinrichtung 12
weist ferner eine zwischen beiden Führungen 13, 14
und dabei unterhalb der Transportebene der Informati-
onsträger 11 verlaufende Transportkette 22 oder ein
entsprechendes Band auf, die z.B. an beiden Längssei-
ten Mitnehmer 23 trägt, die über die Oberseite des obe-
ren Trums der Kette 22 so weit hochstehen, dass die
Mitnehmer 23 an der rückseitigen Kante der einzelnen
Informationsträger 11 anschlagen und beim Umlauf der
Kette 22 dadurch die Informationsträger 11 mitnehmen
und vorwärtsschieben. Die Mitnehmer 23 sind in derar-
tigen Abständen entlang der Transportrichtung gemäß
Pfeil 15 angeordnet, der größer als die in dieser Rich-
tung gemessene Länge der Informationsträger 11 ist.
Wie sich aus Fig. 1 ergibt, ist die Kette 22 oder das Band
bei diesem Ausführungsbeispiel über Umlenkrollen 24
geführt und umlaufend angetrieben.
[0020] Im Bereich der mindestens einen Bearbei-
tungseinheit 30 zum Bedrucken ist eine besondere
Transportvorrichtung 60 vorgesehen, die der Bearbei-
tungseinheit 30 zugeordnet ist und in die Transportein-
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richtung 12 eingegliedert ist. Diese Transportvorrich-
tung 60 bewirkt, dass die Informationsträger am Einlass
III von der Transporteinrichtung 12 übernommen, etwas
nach oben angehoben, durch die Bearbeitungseinheit
30 hindurchgeführt und am Auslauf IV geringfügig ab-
gesenkt und wieder auf die Transporteinrichtung 15
übergeben werden. Diese Transportvorrichtung 60 ge-
währleistet eine präzise Führung der Informationsträger
11 während des Durchlaufs durch die zum Bedrucken
dienende Bearbeitungseinheit 30 und gewährleistet da-
mit ein präzises Bedrucken der Fläche 16. Mittels der
Transportvorrichtung 60 wird dem Umstand Rechnung
getragen, dass beim DoD-Verfahren die Aktivseite der
Bearbeitungseinheit 30, insbesondere die Druckköpfe
31, 32, mit sehr geringem Abstand unmittelbar über der
zu bedruckenden Fläche 16 der Informationsträger 11
angeordnet sein müssen. Durch Anheben der Informa-
tionsträger 11 im Bereich der Bearbeitungseinheit 30
wird verhindert, dass beim Durchlauf des Bandes oder
der Kette 22 deren Mitnehmer 23 im Bereich der Bear-
beitungseinheit 30, insbesondere der Druckköpfe 31,
32, anschlagen. Mittels dieser besonderen Transport-
vorrichtung 60 sind die Informationsträger 11 vor Errei-
chen der Bearbeitungseinheit 30 unter Freigabe von der
Transporteinrichtung 12, insbesondere von deren Füh-
rungen 13, 14, übernehmbar, weiter in Transportrich-
tung gemäß Pfeil 15 transportierbar und nach dem Pas-
sieren der Bearbeitungseinheit 30 wieder auf die Trans-
porteinrichtung 12, insbesondere deren Führungen 13,
14, übergebbar. Die Transportvorrichtung 60 weist ein
z.B. umlaufendes Transportband 61 auf, das über Um-
lenkrollen 62 geführt ist, von denen z.B. eine dem An-
trieb des Transportbandes 61 dient. Das Transportband
61 kann mit Durchlässen 63 versehen sein, durch die
hindurch der in Fig. 2 und 6 oben verlaufende Trum des
Transportbandes 61 mit einer darunter befindlichen Va-
kuumeinrichtung 64, z.B. Saugkammer, in Verbindung
steht, so dass die auf das Transportband 61 gelangen-
den Informationsträger 11 durch die Durchlässe 63 hin-
durch mit einem Vakuum beaufschlagbar und dadurch
zuverlässig auf der Oberseite des Transportbandes 61
halterbar sind. Die Vakuumeinrichtung 64 weist z.B. ei-
ne nicht weiter dargestellte Vakuumpumpe 65 sowie
entsprechende Verbindungsleitungen, die nicht gezeigt
sind, auf. Die auf das Transportband 61 übergebenen
Informationsträger 11 liegen auf der Oberseite des
Transportbandes 61 auf und verlaufen dabei mit Ab-
stand oberhalb der durch die Führungen 13, 14, insbe-
sondere Längsnuten 19, 21, definierten Führungsebene
der Transporteinrichtung 12. Auf diesem angehobenem
Niveau durchlaufen die Informationsträger 11 die Bear-
beitungseinheit 30 zum Bedrucken.
[0021] Die Längsnuten 19, 21 der Führungen 13, 14
enden in Abstand vor dem Anfang III des Transportban-
des 61 (Fig. 3), wobei die Führungen 13, 14 zumindest
oberseitig offen sind, derart, dass die Informationsträger
11 aus den Längsnuten 19, 21 heraus nach oben ange-
hoben werden können. Die Informationsträger 11 wer-

den somit im Bereich dieses Anfangs III von der Trans-
porteinrichtung 12 freigegeben und von der Transport-
vorrichtung 60, insbesondere dessen Transportband
61, übernommen und dann mittels dieses durch die Be-
arbeitungseinheit 30 hindurchgeführt. Im Bereich des
Endes des Transportbandes 61 (Fig. 4) sind bei den
Führungen 13, 14 die Längsnuten 19, 21 fortgeführt, so
dass die Informationsträger 11 in diese wieder eingefah-
ren werden können. Zunächst werden die Informations-
träger 11 durch oberseitige Leitelemente 66, 67 in Fig.
2 nach unten geleitet, so dass sie in die Längsnuten 19,
21 einlaufen können.
[0022] Die Geschwindigkeit des Transportbandes 61
ist größer gewählt, z.B. um etwa 5%, als die Geschwin-
digkeit der Kette 22 der Transporteinrichtung 12. Da-
durch ist im Bereich des Auslaufs IV der Informations-
träger 11 sichergestellt, dass letztere sicher und repro-
duzierbar vor den Mitnehmern 23 wieder in den Ketten-
lauf übergehen.
[0023] Bei der mindestens einen Bearbeitungseinheit
20 für die Behandlung der Fläche 16 der Informations-
träger 11 handelt es sich um eine solche, mittels der die
Informationsträger 11 auf der Fläche 16 so vorbehandelt
werden, dass diese Fläche 16 beim späteren Bedruk-
ken mit Tinte, z.B. mittels der mindestens einen Bear-
beitungseinheit 30, gut benetzt wird, insbesondere die
Benetzbarkeit gesteigert und damit das spätere Druck-
bild verbessert wird. Die Behandlung mittels der minde-
stens einen Bearbeitungseinrichtung 20 erfolgt derart,
dass die Oberflächenenergie der Fläche 16 der Infor-
mationsträger 11 erhöht wird, und zwar so weit erhöht
wird, dass diese größer ist als die Oberflächenspan-
nung der beim späteren Bedrucken dienenden Tinte.
Die Fläche 16 der Informationsträger 11 wird durch die-
se Behandlung oxidiert oder ionisiert. Insbesondere
kann die Fläche 16 der Informationsträger 11 mittels der
Bearbeitungseinheit 20 einer Coronabehandlung unter-
worfen werden. Statt dessen kann bei einem anderen
Ausführungsbeispiel die Bearbeitungseinheit 20 auch
so gestaltet sein, dass mittels dieser die Fläche 16 der
Informationsträger 11 einer thermischen Behandlung
unterworfen wird, z.B. mittels offener Flamme, wie einer
Gasbeflammung od. dgl. Statt dessen kann auch eine
Plasma-Behandlung erfolgen. Da diese Behandlung
der Informationsträger 11 mittels der mindestens einen
Bearbeitungseinheit 20 zur Verbesserung des späteren
Bedruckens dient, ist es vorteilhaft, wenn diese Behand-
lung eine Behandlungsstufe auf dem Transportweg der
Informationsträger 11 in Transportrichtung 15 ist oder
auch Bestandteil der Zuführung ist. Dieser Behandlung
mittels der mindestens einen Bearbeitungseinheit 20
liegen folgende Überlegungen zugrunde. Die Informati-
onsträger 11 werden mittels der Einrichtung 10 im Be-
reich der Fläche 16, insbesondere auf der Oberfläche,
mittels einer besonderen Tinte bedruckt, die die Anwen-
dung des DoD-Verfahrens in störungsfreier Weise mög-
lich macht. Hierbei handelt es sich um eine solche Tinte,
die zumindest im wesentlichen frei ist von Lösungsmit-
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teln, zumindest leichtflüchtigen Lösungsmitteln. Eine
derartige Tinte hat den Vorteil, dass in den an der Dü-
senaustrittsöffnung bei den Druckköpfen 31, 32 anste-
henden Tintentröpfchen kein Lösungsmittel enthalten
ist, welches vor dem Austritt verdampfen würde, wo-
durch die im Kopf befindliche Tinte trocknen und in die-
sem Zustand die Düsenaustrittsöffnung verstopfen wür-
de. Der Einsatz solcher Tinten, die zumindest im we-
sentlichen frei von Lösungsmitteln, zumindest von
leichtflüchtigen Lösungsmitteln, sind, vermeidet also die
Gefahr etwaiger Verstopfungen der Düsenaustrittsöff-
nungen bei den einzelnen Düsen des jeweiligen Druck-
kopfes 31 bzw. 32. Eine derartige vorteilhafte Tinte hat
jedoch eine größere Oberflächenspannung als lösungs-
mittelhaltige Tinten, bei denen die Oberflächenspan-
nung mehr oder weniger durch das Lösungsmittel selbst
bestimmt wird. Diese höhere Oberflächenspannung der
beim DoD-Verfahren zum Einsatz kommenden Tinte
birgt die Gefahr in sich, dass die damit zu bedruckenden
Oberflächen von der Tinte nicht ausreichend benetzt
werden und sich daher ein unzulängliches Druckbild er-
gibt. Durch die mittels der mindestens einen Bearbei-
tungseinheit 20 erfolgende Behandlung der Flächen 16
der Informationsträger 11 wird dem Rechnung getragen
und die Benetzbarkeit mit Tinte durch Steigerung der
Oberflächenenergie erhöht, wobei die Oberflächenen-
ergie so weit erhöht wird, dass sie größer ist als die
Oberflächenspannung der verwendeten Tinte. Das Be-
drucken der Flächen 16 der Informationsträger 11 er-
folgt mit einer solchen Tinte, die mittels Polymerisation
aushärtet und hierbei insbesondere aufgrund der Be-
aufschlagung mit UV-Strahlen, Elektronenstrahlen, auf-
grund thermischer Beaufschlagung od. dgl. getrocknet
wird. Handelt es sich um eine UV-härtende Tinte, so
muss die Beaufschlagung nach dem Drucken mit
UV-Strahlen mit einem solchen intensiven UV-Licht er-
folgen, dessen Emissionsspektrum auf die Tinte abge-
stimmt ist. Die dem Trocknen bzw. Aushärten der Tinte
dienende mindestens eine Bearbeitungseinheit 40 be-
steht z.B. aus mindestens einer UV-Lampe im Falle der
gewünschten Beaufschlagung mit UV-Strahlen. Vorteil-
haft kann es sein, mehrere UV-Lampen vorzusehen.
Diese können so angeordnet und/oder hinsichtlich ihres
Spektrums derart gewählt werden, dass eine Erhöhung
der Intensität erfolgt und/oder verschiedene Spektren
abgedeckt werden.
[0024] Beim gezeigten Ausführungsbeispiel stellt das
Bedrucken der Flächen 16 der Informationsträger 11 ei-
ne weitere Behandlungsstufe dar, die auf die Behand-
lungsstufe in Form der erläuterten Behandlung mittels
der mindestens einen Bearbeitungseinheit 20 folgt.
[0025] Wie sich insbesondere aus Fig. 5 ergibt, liegen
die Informationsträger 11 beim Transport in Transport-
richtung 15 mittels der Transporteinrichtung 12 nicht auf
der Oberseite des Bandes oder der Kette 22 auf, son-
dern letztere mit den Mitnehmern 23 dient allein der
Schleppbewegung der Informationsträger 11, die mit
Abstand oberhalb des Bandes oder der Kette 22 vor-

wärtsbewegt werden. Im Verlauf des Vorwärtstrans-
ports und zum Passieren der zum Bedrucken vorgese-
henen mindestens einen Bearbeitungseinheit 30 wer-
den die Informationsträger 11 von der Transporteinrich-
tung 12 auf die der Bearbeitungseinheit 30 zugeordnete
andere Transportvorrichtung 60 übergeben und nach
Durchlauf durch die Bearbeitungseinheit 30 von der
Transporteinrichtung 60 wieder auf die Transportein-
richtung 12 übergeben. Da die Transportgeschwindig-
keit der Informationsträger 11 beim Transport mittels der
besonderen Transportvorrichtung 60 größer ist als die-
jenige beim Transport mittels der Transporteinrichtung
12, ist im Übergabebereich IV eine störungsfreie Über-
führung in die Führungen 13, 14, insbesondere Längs-
nuten 19, 21 und Mitnahme mittels der Mitnehmer 23
des Bandes oder der Kette 22 gewährleistet. Da die In-
formationsträger 11 bei der Übergabe von der Trans-
porteinrichtung 12 auf die Transportvorrichtung 60 von
den Führungen 13, 14 freigegeben und zumindest ge-
ringfügig hochbewegt werden auf das Niveau der Ober-
seite des Transportbandes 61, ist sichergestellt, dass
die Informationsträger 11 mit nur sehr geringem Ab-
stand von der Aktivseite der zum Bedrucken dienenden
Bearbeitungseinheit 30, insbesondere von den Druck-
köpfen 31, 32, daran vorbeibewegt werden, wobei letz-
tere nicht mit den Mitnehmern 23 in Berührung und et-
waige Kollision gelangen. Die Informationsträger 11
werden so weit angehoben, dass sie außer Reichweite
der Mitnehmer 23 sind.
[0026] Beim Bedrucken der Informationsträger 11
wird mittels der mindestens einen Bearbeitungseinheit
50 zur Geschwind igkeitsermittlung die Geschwindigkeit
der relativ zu den feststehenden Druckköpfen 31, 32 be-
wegten Informationsträger 11 ermittelt durch direkte be-
rührungslose Abtastung der Informationsträger 11, und
dies in unmittelbarer Nähe der mindestens einen Bear-
beitungseinheit 30. Ferner ist zumindest ein nicht weiter
gezeigter Positionssensor vorgesehen, durch den die
Position der Informationsträger 11 bei der Bewegung
entlang der Bearbeitungseinheit 30 erfasst wird. Ent-
sprechend der ermittelten Geschwindigkeit der Informa-
tionsträger 11 zusammen mit der Information des Posi-
tionssensors wird die zum Drucken dienende minde-
stens eine Bearbeitungseinheit 30 gesteuert. Dies hat
den Vorteil, dass ein gutes Druckbild beim Bedrucken
erreicht wird; denn damit ein bestimmtes Druckbild ent-
steht, muss die Geschwindigkeit der Informationsträger
11 zu jedem Zeitpunkt genau bekannt sein, um zusam-
men mit der Information des Positionssensors berech-
nen zu können, wann genau ein Tintentröpfchen eine
Druckdüse bei den Druckköpfen 31, 32 bei der nach
dem DoD-Verfahren arbeitenden Bearbeitungseinheit
30 verlassen muss.
[0027] Es ist zwar möglich, die Geschwindigkeit der
Informationsträger 11 mittels mindestens eines Drehge-
bers zu ermitteln, insbesondere eines solchen, der von
der Transportvorrichtung 60, z.B. einer Umlenkrolle 62
dieser, angetrieben wird. Dabei kann es allerdings auf-
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grund der dadurch vorgenommenen indirekten Ge-
schwindigkeitsmessung zu einer Verkettung mehrerer
Toleranzen kommen, welche zu einem schlechten
Druckbild führen können, da die einzelnen Tintentröpf-
chen dann zueinander u.U. nicht die korrekte Phasen-
lage haben. Mittels eines derartigen Drehgebers wird im
übrigen die Geschwindigkeit nicht am Ort des Bedruk-
kens ermittelt, sondern an einem anderen weiter ent-
fernten Ort, weswegen diese Geschwindigkeitsmes-
sung ebenfalls nicht sehr genau ist.
[0028] Demgegenüber vorteilhafter ist die minde-
stens eine Bearbeitungseinheit 50, mittels der die Ge-
schwindigkeit der Informationsträger 11 direkt durch di-
rekte berührungslose Abtastung dieser, und dies in un-
mittelbarer Nähe der Druckköpfe 31, 32, ermittelt wird.
Diese Bearbeitungseinheit 50 kann mit Vorteil nach dem
Differenzdopplerprinzip arbeiten. Beim gezeigten Aus-
führungsbeispiel ist die Geschwindigkeitsmessung der
Informationsträger 11 eine dem Bedrucken dieser zuge-
ordnete Behandlungsstufe. Die Informationsträger 11
werden bei ihrer Bewegung mittels der besonderen
Transportvorrichtung 60 durch die mindestens eine dem
Bedrucken dienende Bearbeitungseinheit 30 an der Be-
arbeitungseinheit 50, mittels der die direkte Geschwin-
digkeitsermittlung erfolgt, vorbeibewegt. Die minde-
stens eine Bearbeitungseinheit 50 ist gemäß Fig. 1 zwi-
schen den beabstandeten Druckköpfen 31, 32 angeord-
net. Sie kann statt dessen auch vor den Druckköpfen
31, 32 platziert sein.
[0029] Einzelheiten der mindestens einen Bearbei-
tungseinheit 50 zur Geschwindigkeitsermittlung nach
dem Differenzdopplerprinzip sind anhand von Fig. 6 er-
läutert, wobei die direkte Geschwindigkeitsermittlung
hierbei in unmittelbarer Nähe des Ortes erfolgt, an dem
das Bedrucken geschieht. Das Differenzdopplerprinzip
ist an sich bekannt. Ein von einer nicht gezeigten Laser-
quelle erzeugter Laserstrahl wird in zwei Anteile a und
b aufgespaltet, die dann relativ steil auf die zu messen-
de Fläche 16 auftreffen. Der eine Strahl b hat eine Rich-
tungskomponente, die parallel in Transportrichtung ge-
mäß Pfeil 15 des Informationsträgers 11 verläuft. Der
andere Strahl a hat hingegen eine Richtungskomponen-
te, die genau entgegengesetzt zur Transportrichtung
gemäß Pfeil 15 des Informationsträgers 11 verläuft. Auf-
grund des Dopplereffekts kommt es nun bei der Reflek-
tion der beiden Strahlen a, b zu einer jeweiligen Fre-
quenzverschiebung um den gleichen Betrag, jedoch
aufgrund der unterschiedlich gerichteten Geschwindig-
keitskomponenten mit unterschiedlichem Vorzeichen,
wobei der Betrag der Frequenzverschiebung proportio-
nal zur Geschwindigkeit des Informationsträgers 11 ist.
Der diffus reflektierte Anteil beider Strahlen a, b gelangt
auf eine Fotodiode 51, wo ein Mischprozess beider
Komponenten stattfindet. Am Ausgang der Fotodiode
51 entsteht ein niederfrequentes Signal mit genau der
doppelten Frequenzverschiebung. Bei der Messung der
Frequenz dieses Signals kann somit direkt auf die Ge-
schwindigkeit des Informationsträgers 11 geschlossen

werden.
[0030] Diese mindestens eine der Geschwindigkeits-
ermittlung dienende Bearbeitungseinheit 50 ist in Fig. 2
nicht besonders dargestellt, sondern lediglich in Fig. 1
schematisch angedeutet.
[0031] Die Einrichtung 10 und das erläuterte Verfah-
ren zur Herstellung von Informationsträgern 11 haben
vielfältige Vorteile. Die Einrichtung 10 ist einfach, klein,
kompakt und kostengünstig. Die Einrichtung 10 hat eine
sehr große Leistungsfähigkeit von z.B. 40.000 bis
50.000 Informationsträgern 11 pro Stunde oder auch
mehr. Die Einrichtung 10 eignet sich in hohem Maße für
eine Komponentenbauweise, bei der z.B. nur die min-
destens eine der Behandlung dienende Bearbeitungs-
einheit 20 und/oder die mindestens eine dem Bedruk-
ken dienende Bearbeitungseinheit 30 und/oder die min-
destens eine dem Trocknen bzw. Aushärten der Tinte
dienende Bearbeitungseinheit 40 vorgesehen werden
können, je nach Bedarf und Benutzerwunsch. Von Vor-
teil ist ferner, dass die Einrichtung in hohem Maße be-
striebssicher arbeitet und ein Bedrucken mit sehr gu-
tem, insbesondere sehr scharfem, Druckbild bei den In-
formationsträgern 11 möglich ist.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Herstellung von Informationsträgern
(11), z.B. von Karten, die mittels zumindest einer
Transporteinrichtung (12) vorwärts und an minde-
stens einer zur Bearbeitung auf einer Fläche (16),
z.B. auf der Oberfläche, dienenden Bearbeitungs-
einheit vorbei bewegt werden,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Informationsträger (11) auf einer Fläche
(16) derart behandelt werden, dass diese Fläche
(16) beim späteren Bedrucken mit Tinte gut benetzt
wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Behandlung derart erfolgt, dass dadurch
die Benetzbarkeit mit Tinte gesteigert und das spä-
tere Druckbild verbessert wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Behandlung derart erfolgt, dass die Ober-
flächenenergie der Fläche (16) der Informationsträ-
ger (11) erhöht wird.

4. Verfahren nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Oberflächenenergie so weit erhöht wird,
dass diese größer ist als die Oberflächenspannung
der zum späteren Bedrucken dienenden Tinte.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
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dadurch gekennzeichnet,
dass die Fläche (16) der Informationsträger (11)
durch die Behandlung oxidiert wird.

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Fläche (16) der Informationsträger (11) ei-
ner Ionisierung unterworfen wird.

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Fläche (16) der Informationsträger (11) ei-
ner Coronabehandlung unterworfen wird.

8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Fläche (16) der Informationsträger (11) ei-
ner thermischen Behandlung unterworfen wird, z.B.
mittels offener Flamme, wie z.B. einer Gasbeflam-
mung.

9. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Fläche (16) der Informationsträger (11) ei-
ner Plasma-Behandlung unterworfen wird.

10. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Behandlung der Fläche (16) der Informa-
tionsträger (11) eine Behandlungsstufe auf deren
Transportweg ist.

11. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 10,
dadurch gekennzeichnet ,
dass die Informationsträger (11) auf ihrem Trans-
portweg an mindestens einer Bearbeitungseinheit
(20) vorbeibewegt werden, mittels der die Behand-
lung erfolgt.

12. Verfahren zur Herstellung von Informationsträgern
(11), z.B. von Karten, die mittels zumindest einer
Transporteinrichtung (12) vorwärts und an minde-
stens einer zur Bearbeitung auf einer Fläche (16),
z.B. auf der Oberfläche, dienenden Bearbeitungs-
einheit vorbei bewegt werden,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Informationsträger (11) auf einer Fläche
(16), insbesondere auf ihrer Oberfläche, mit Tinte
bedruckt werden.

13. Verfahren nach Anspruch 12,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Bedrucken mit Tinte nach dem DoD-Ver-
fahren (Drop on Demand-Verfahren) erfolgt.

14. Verfahren nach Anspruch 12 oder 13,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Bedrucken mit einer solchen Tinte erfolgt,

die zumindest im wesentlichen frei von Lösungsmit-
teln, zumindest von leichtflüchtigen Lösungsmit-
teln, ist.

15. Verfahren nach einem der Ansprüche 12 bis 14,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Bedrucken mit einer solchen Tinte erfolgt,
die mittels Polymerisation aushärtet.

16. Verfahren nach einem der Ansprüche 12 bis 15,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Bedrucken mit einer solchen Tinte erfolgt,
die aufgrund Beaufschlagung mit UV-Strahlen,
Elektronenstrahlen, aufgrund thermischer Beauf-
schlagung od. dgl. getrocknet oder gehärtet werden
kann.

17. Verfahren nach einem der Ansprüche 12 bis 16,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Bedrucken der Fläche (16) der Informati-
onsträger (11) eine weitere Behandlungsstufe auf
deren Transportweg ist.

18. Verfahren nach einem der Ansprüche 12 bis 17,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Informationsträger (11) auf ihrem Trans-
portweg an mindestens einer Bearbeitungseinheit
(30) vorbeibewegt werden, mittels der das Bedruk-
ken erfolgt.

19. Verfahren nach Anspruch 18,
dadurch gekennzeichnet,
dass die dem Bedrucken dienende Bearbeitungs-
einheit (30) ein oder mehrere Druckköpfe (31, 32),
vorzugsweise DoD-Druckköpfe, aufweist.

20. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 19,
dadurch gekennzeichnet,
dass die weitere, dem Bedrucken dienende Be-
handlungsstufe längs des Transportweges der In-
formationsträger (11) auf die der Behandlung der
Fläche (16) dienende Behandlungsstufe folgt.

21. Verfahren zur Herstellung von Informationsträgern
(11), z.B. von Karten, die mittels zumindest einer
Transporteinrichtung (12) vorwärts und an minde-
stens einer zur Bearbeitung auf einer Fläche (16),
z.B. auf der Oberfläche, dienenden Bearbeitungs-
einheit vorbei bewegt werden,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Informationsträger (11) entlang zumindest
einseitiger Führungen (13, 14), insbesondere in
Längsnuten (19, 21) dieser, geführt und mittels der
Transporteinrichtung (12), z.B. eines hochstehen-
den, an den Informationsträgern (11) anschlagen-
den und diese mitnehmende Mitnehmer (23) auf-
weisenden Bandes oder einer entsprechenden Ket-
te (22), mit Abstand oberhalb des Bandes bzw. der
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Kette (22) vorwärtsbewegt werden.

22. Verfahren zur Herstellung von Informationsträgern
(11), z.B. von Karten, die mittels zumindest einer
Transporteinrichtung (12) vorwärts und an minde-
stens einer zur Bearbeitung auf einer Fläche (16),
z.B. auf der Oberfläche, dienenden Bearbeitungs-
einheit vorbei bewegt werden,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Informationsträger (11) im Verlauf des Vor-
wärtstransports und zum Passieren einer Bearbei-
tungseinheit, insbesondere einer zum Bedrucken
dienenden Bearbeitungseinheit (30), von der
Transporteinrichtung (12) auf eine dieser Bearbei-
tungseinheit (30) zugeordnete Transportvorrich-
tung (60) übergeben und nach Durchlauf durch die-
se Bearbeitungseinheit (30) von der Transportvor-
richtung (60) wieder auf die Transporteinrichtung
(12) übergeben werden.

23. Verfahren nach Anspruch 22,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Transportgeschwindigkeit der mittels der
Transportvorrichtung (60) bewegten Informations-
träger (11) größer ist, z.B. etwa 5% größer ist, als
diejenige der mittels der Transporteinrichtung (12)
bewegten Informationsträger (11).

24. Verfahren nach Anspruch 22 oder 23,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Transportvorrichtung (60) ein umlaufend
angetriebenes Transportband (61) aufweist, insbe-
sondere ein mit Durchlässen (63) darin versehenes
Transportband (61), durch das hindurch die Infor-
mationsträger (11) mit einem Vakuum beaufschlag-
bar und auf diese Weise am Transportband (61)
haftbar sind.

25. Verfahren nach einem der Ansprüche 22 bis 24,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Transportband (61) die Informationsträ-
ger (11) mit sehr kleinem Abstand von der Aktivseite
der zugeordneten Bearbeitungseinheit, insbeson-
dere der zum Bedrucken dienenden Bearbeitungs-
einheit (30), an dieser vorbeibewegt.

26. Verfahren nach einem der Ansprüche 22 bis 25,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Informationsträger (11) zur Übergabe auf
die Transportvorrichtung (60) von den Führungen
(13, 14) der Transporteinrichtung (12) freigegeben,
zumindest geringfügig hochbewegt und auf das
Transportband (61) übergeben werden.

27. Verfahren nach einem der Ansprüche 21 bis 26,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Informationsträger (11) zur Übergabe zu-
rück auf die Transporteinrichtung (12) zumindest

geringfügig abwärtsbewegt, in die Führungen (13,
14) eingeführt und dann von den Mitnehmern (23)
der Transporteinrichtung (12) mitgenommen wer-
den.

28. Verfahren zur Herstellung von Informationsträgern
(11), z.B. von Karten, die mittels zumindest einer
Transporteinrichtung (12) vorwärts und an minde-
stens einer zur Bearbeitung auf einer Fläche (16),
z.B. auf der Oberfläche, dienenden Bearbeitungs-
einheit vorbei bewegt werden,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Geschwindigkeit der Informationsträger
(11) bei der Bewegung entlang einer Bearbeitungs-
einheit, insbesondere einer zum Bedrucken die-
nenden Bearbeitungseinheit (30), gemessen wird.

29. Verfahren zur Herstellung von Informationsträgern
(11), z.B. von Karten, die mittels zumindest einer
Transporteinrichtung (12) vorwärts und an minde-
stens einer zur Bearbeitung auf einer Fläche (16),
z.B. auf der Oberfläche, dienenden Bearbeitungs-
einheit vorbei bewegt werden,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Position der Informationsträger (11) bei
der Bewegung entlang einer Bearbeitungseinheit,
insbesondere einer zum Bedrucken dienenden Be-
arbeitungseinheit (30), von mindestens einem Po-
sitionssensor erfasst wird.

30. Verfahren nach Anspruch 28 und/oder 29,
dadurch gekennzeichnet,
dass entsprechend der gemessenen Geschwindig-
keit der Informationsträger (11) zusammen mit der
Information des Positionssensors zumindest eine
Bearbeitungseinheit, insbesondere eine zum Be-
drucken dienende Bearbeitungseinheit (30), ge-
steuert wird.

31. Verfahren nach einem der Ansprüche 28 bis 30,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Geschwindigkeit der Informationsträger
(11) durch direkte, insbesondere berührungslose,
Abtastung dieser und dies in unmittelbarer Nähe ei-
ner zum Bedrucken dienenden Bearbeitungseinheit
(30) gemessen wird.

32. Verfahren nach einem der Ansprüche 28 bis 31,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Geschwindigkeit der Informationsträger
(11) mittels des Differenzdopplerprinzips ermittelt
wird.

33. Verfahren nach einem der Ansprüche 28 bis 30,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Geschwindigkeit der Informationsträger
(11) mittels mindestens eines Drehgebers ermittelt
wird, insbesondere mittels eines solchen_Drehge-
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bers, der von der Transportvorrichtung (60) ange-
trieben wird.

34. Verfahren nach einem der Ansprüche 28 bis 33,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Geschwindigkeitsermittlung der Informa-
tionsträger (11) eine dem Bedrucken zugeordnete
Behandlungsstufe ist.

35. Verfahren nach einem der Ansprüche 28 bis 34,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Informationsträger (11) bei der Bewegung
mittels der Transportvorrichtung (60) durch die zum
Bedrucken dienende Bearbeitungseinheit (30) an
zumindest einer Bearbeitungseinheit (50), mittels
der die Geschwindigkeitsermittlung erfolgt, vorbei-
bewegt werden.

36. Verfahren nach Anspruch 35,
dadurch gekennzeichnet,
dass die der Geschwindigkeitsermittlung dienende
Bearbeitungseinheit (50) nahe oder vor den Druck-
köpfen (31, 32), vorzugsweise DoD-Druckköpfen,
angeordnet ist.

37. Verfahren zur Herstellung von Informationsträgern
(11), z.B. von Karten, die mittels zumindest einer
Transporteinrichtung (12) vorwärts und an minde-
stens einer zur Bearbeitung auf einer Fläche (16),
z.B. auf der Oberfläche, dienenden Bearbeitungs-
einheit vorbei bewegt werden,
dadurch gekennzeichnet,
dass nach einem Bedrucken der Informationsträ-
ger (11) mit Tinte die Informationsträger (11) an min-
destens einer Bearbeitungseinheit (40) zum Trock-
nen oder Härten der Tinte vorbeibewegt werden.

38. Verfahren nach Anspruch 37,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Tinte durch Beaufschlagung mit UV-Strah-
len, Elektronenstrahlen, durch thermische Beauf-
schlagung od. dgl. getrocknet, insbesondere gehär-
tet, wird.

39. Einrichtung zur Herstellung von Informationsträ-
gern (11), z.B. von Karten, die mittels zumindest ei-
ner Transporteinrichtung (12) vorwärts und an min-
destens einer zur Bearbeitung auf einer Fläche
(16), z.B. auf der Oberfläche, dienenden Bearbei-
tungseinheit vorbei bewegt werden,
dadurch gekennzeichnet,
dass für die Behandlung einer Fläche (16), insbe-
sondere der Oberfläche, der Informationsträger
(11) mindestens eine Bearbeitungseinheit (20) für
die Behandlung zur Steigerung der Benetzbarkeit
mit Tinte und/oder mindestens eine Bearbeitungs-
einheit (30) zum Bedrucken mit Tinte, insbesondere
nach dem DoD-Verfahren, und/oder mindestens ei-

ne Bearbeitungseinheit (40) zum Trocknen oder
Härten der Tinte vorgesehen sind.

40. Einrichtung nach Anspruch 39,
dadurch gekennzeichnet,
dass die mindestens eine Bearbeitungseinheit (20)
für die Behandlung entlang dem Transportweg der
Informationsträger (11) vor der mindestens einen
Bearbeitungseinheit (30) zum Bedrucken angeord-
net ist.

41. Einrichtung nach Anspruch 39 oder 40,
dadurch gekennzeichnet,
dass die mindestens eine Bearbeitungseinheit (40)
zum Trocknen oder Härten entlang dem Transport-
weg der informationsträger (11) nach der minde-
stens einen Bearbeitungseinheit (30) zum Bedruk-
ken angeordnet ist.

42. Einrichtung nach Anspruch 39,
dadurch gekennzeichnet,
dass die mindestens eine Bearbeitungseinheit (30)
zum Bedrucken einen oder mehrere Druckköpfe
(31, 32), insbesondere DoD-Druckköpfe, aufweist.

43. Einrichtung nach einem der Ansprüche 39 bis 42,
dadurch gekennzeichnet,
dass der mindestens einen Bearbeitungseinheit
(30) zum Bedrucken mindestens eine Bearbei-
tungseinheit (50) zugeordnet ist, mittels der eine Er-
mittlung der Geschwindigkeit der transportierten In-
formationsträger (11), insbesondere nach dem Dif-
ferenzdopplerprinzip, erfolgt.

44. Einrichtung nach Anspruch 42 und 43,
dadurch gekennzeichnet,
dass die mindestens eine Bearbeitungseinheit (50)
zur Geschwindigkeitsermittlung nahe oder vor den
Druckköpfen (31, 32) angeordnet ist.

45. Einrichtung nach einem der Ansprüche 39 bis 44,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Transporteinrichtung (12) zumindest ein-
seitige Führungen (13, 14), insbesondere mit
Längsnuten (19, 21), aufweist, zwischen denen die
Informationsträger (11) an ihren beiden etwa paral-
lel zur Transportrichtung verlaufenden Seiten ver-
schiebbar geführt sind.

46. Einrichtung nach einem der Ansprüche 39 bis 45,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Transporteinrichtung (12) ein zwischen
den Führungen (13, 14) und unterhalb der Trans-
portebene der Informationsträger (11) verlaufen-
des, vorzugsweise umlaufendes, Band oder eine
entsprechende Transportkette (22) aufweist, die in
Abständen angeordnete hochstehende Mitnehmer
(23) zum Anschlag an der rückseitigen Kante der

15 16



EP 1 529 648 A1

10

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

einzelnen Informationsträger (11) und zur Mitnah-
me dieser aufweist.

47. Einrichtung nach einem der Ansprüche 39 bis 46,
dadurch gekennzeichnet,
dass im Bereich der mindestens einen Bearbei-
tungseinheit (30) zum Bedrucken eine dieser zuge-
ordnete Transportvorrichtung (60) vorgesehen ist,
mittels der die Informationsträger (11) vor Erreichen
der mindestens einen Bearbeitungseinheit (30)
zum Bedrucken unter Freigabe von der Transport-
einrichtung (12), insbesondere von deren Führun-
gen (13, 14), übernehmbar, transportierbar und
nach Passieren der mindestens einen Bearbei-
tungseinheit (30) zum Bedrucken wieder auf die
Transporteinrichtung (12), insbesondere deren
Führungen (13, 14), übergebbar sind.

48. Einrichtung nach Anspruch 47,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Transportvorrichtung (60) ein z.B. umlau-
fend angetriebenes Transportband (61) aufweist,
insbesondere ein mit Durchlässen (63) versehenes
Transportband (61), durch das hindurch die darauf
aufliegenden Informationsträger (11) mit Vakuum
beaufschlagbar und dadurch halterbar sind.

49. Einrichtung nach Anspruch 48,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Oberseite des Transportbandes (61) mit
Abstand oberhalb der Führungsebene der Führun-
gen (13, 14), insbesondere der Längsnuten (19, 21)
dieser, verläuft.

50. Einrichtung nach einem der Ansprüche 47 bis 49,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Längsnuten (19, 21) der Führungen (13,
14) in Abstand vor dem Anfang des Transportban-
des (61) enden oder oberseitig offen sind und die
Informationsträger (11) randseitig freigeben und
dass im Bereich des Endes des Transportbandes
(61) die Längsnuten (19,21) fortgesetzt sind und
diesen die Informationsträger (11) in die Längsnu-
ten (19,21) einweisende oberseitige Leitelemente
(66, 67) zugeordnet sind.

51. Einrichtung nach einem der Ansprüche 47 bis 50,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Geschwindigkeit des Transportbandes
(61) größer ist, z.B. etwa 5% größer ist, als diejeni-
ge der Transportkette (22).
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